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VERIAHRUNG IM HAFTPFLICHTRECHT

I Einleitung

Die Ve{Zihrung ist im geltenden Haftpflichtrecht von verschiedenen Seiten stark

kdtisieit worden, v. a. wegen der unübersichtlichen und uneinheitlichen Regelung

und wegen der kurzen Verjährungsfristenr. Der Vorcntwurf eines Bundesgesetzes zur

Revision und Vereinheitlichung des Haftpf'lichtrechts sieht eine Vercinheitlichung

desselben vor sowie eine Verlängerung der Ve4ährungsfristen, wobei die strafiecht-

liche Frist von Ait. 60 Abs. 2 OR gestrichen wird. Neu geregelt werden soll auch der

Verzicht auf die Einrede der Verjährung wie auch die Verj:ihrung des Rückgriffs-

rechts.2

Die Verjährung von Ansprüchen allgemein dient eineßeits der schnellen Erhebung

von Forderungen seitens des G1äubigers, in casu also des Geschädigten, und anderer-

seits der Rechtssicherheit seitens des Schuldners, also des Haftpflichtigen. Der Haft-

pflichtige und seine Versicherung sowie allfüllige Erben sollen sicher sein, dass nach

Ablaul der Vedährungsfrist (einer leicht feststellbaren Frist) keine Forderungen mehr

geltend gemacht werden können, obwohl der Anspruch selber nicht verj:ihrt, sondem

nur dessen Durchsetzbarkeit.3

Wo in der Arbeit ur die männliche Form B. ,,Gläubiger" oder ,,Schädiger"

erwAhnt ist, sind ltgemelnl.

' Kuplolmenlr znm vorehlwurl eines Bundesgesebes zur Revision und vcreinhenlichurg des Hanpflichrrechls

r oftings Karl / Stark Enil W, Schw€izerischd HaftpoichMhr. z*eiler Rand: Besoderer Tcil, Eßts Teilband (ttt),
4. Aünage, zhcb, 198?. S 16, N 3!tlr Rey EeiM, AüseNertraglicbd Haipnichltech!,2. Auitage, ztdch. 1998, g 12,
N 1584 fi.i Widmr Pi@ / we$ner Pine, Revision und VeEideitLiciung d6 Hafipnichtr4hts, Erüiutmdd Bericht,
s 226
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II Geltendes Recht

-grt 
Diese grosse Verschiedenheit wird von der I-ehre mehrheitlich kritisiefi." Bezüg-

lich L:inge und Beginn der Fdsten weicht Art. 60 OR von der allgemeinen Regelung

in Art. 127 ff. OR ab, wZihrend diese in anderen Fmgen angewendet werden können,

v. a. Art. 135 OR fiil die Unterbrechung der Veiührung, femer auch Art. 134 OR für

Stil lsLand und Hinderung der Verjährung.'

Die Vedährung des ausserveitraglichen Haftpflichtrechts isr in Afi. 60 OR geregelt.

Dies gilt sowohl für die Verschuld€nshaftung gemäss Art. 4l OR als auch ftir die

Kausalhaftungen des OR und des ZGB, soweit keine andere ausddickliche Regelung_ 
t Je^-r,^)

besteht. Die meisten Spe.,ialgeselze4+#6-ezüglich der Verjährungfrndiv.iduell-gere- j^O_r"_ra

br^ "a

1 Ab wann beginnt die Verjährung?

l.l Ordentliche Frist

Das geltende Recht kennt das Prinzip der doppelten Verjährungsfrist, der ordentlichen

(auch als relativ bezeichneten) und der subsidiären (oder absoluten) Frist. Diese

"absolute" Frist kann nach geltender Praxis auch unterbrochen werden, und ist somit

nicht wirklich "absolut" (BGE 11211232 ff. E. 3e und Weite erweise;123 m 219 E.

6; vgl. auch 2.2.3).0

Die ordentliche Frist beträgt ein Jahr, nachdem der Geschädigte Kenntnis vom Um-

fang des Schadens und von der haftpflichtigen Person erhalten hat (Art. 60 Abs. I

OR). Hierbei geht es um die tatsächliche Kenntnis, nicht um die Möglichkeit der

Kennt s bei der zu erwartenden Aufmerksamkeit des Geschädigten.t

1Oft i leer/Stark, Iv l ,  
$ 16.N342t;Rey,$ 12,N 1588ft ;Widnetw€ssrcr,S 2Oq

'Oftil8er/Stüt. lr l, 5 16 N l4.r
'1,vidtrr/we$oer. S 2ll
t BCE lO9 [ 434, lrl lr5? f ond Oftingd /SLlrk, ryr. $ r6, N 348, Fu$nole 513



Allgemein wird diese Frist als zu kuz betrachtet, v. a. weil die geschädigte Person

einen grossen Aufwand hat mit der Klageerhebung, der Beweissicherung und der

steigenden Anzahl von Gutachten, und deshalb eine so kurze Frist nicht erwartet.8

1.2 Genügende Kenntnis des Schadens

Einerseits könnte man die Tatsache einer Schädigung als solche, ohne detaillierte

Kenntnis, als Schaden gemäss Art. 60 Abs. I OR veßtehen. Die Kenntnis darüber hat

der Geschädigte meist schon kurze Zeit nach deren Eintdtt, bei der ersten Schadens-

meldung. Andererseits könnte man die genügende Kenntnis des Schadens dann an-

nehmen, wenn der Schaden ,,auf Franken und Rappen genau" beziffert werden kann.

Beide Ansichten sind exhem: im ersten Fall ist die K€nntnis des Schadens nur sehr

oberflächlich, währcnd es im zweiten Fall u. U. Jahre dauem kann, bis man den Scha-

den so genau beziffem kann. Deshalb hat die Prards den Weg der goldenen Mitte ein-

geschlagen: Die Frist beginnt gemäss Oftinger/Stark zu laufen, sobald der Geschä-

digte die wichtigen Schadenselemente kennt, die ihm erlauben, dessen wirklichen

Umfang grössenordnungsmässig zu bestimmen.'

Nach Rey u. a. sowie der konstanten Rechtsprechung hingegen ist der Schaden genü-

gend bekannt, wenn dessen Existenz und Art gesamthaft in allen wesentlichen Be-

standteilen soweit überblickbar und begdndbar ist, dass es dem Geschädigten mög-

lich und zumutbar ist, sich daraus ergebende Ansp che mit Aussicht auf Erfolg vor

Gericht geltend zu machen.ro

Der schädigende Vorgang muss abgeschlossen sein. Bis zu diesem Zeitpunkt kann die

relative Frist garnicht zu laufen beginnen.rr Hier srellr sich die Problemarik, ab wann

der Geschädigte genügend Kenntnis vom Schaden erlangt hat. So können bei Köryer-

' Oftingo/S1ar*, Iyl, S 16,N34?iRey,$ 13, N 1605 i widncr/wcsnei. S. 34 u 214
' OftinBd/Stur, Ivl , $ I 6, N 349 ft: BGE 109 ü ,r3,1 t, E. 2
" Rey,5 l3X L6l I md don,ee We ereßeße so$ie auch die tonstante Rechßpr.chung, z, B. BCn ttZ n tU: t + f

BeniSkphe0 V. in: Komenbrzüm <hqe'/fl$hen ltivahechl- ObligarionenEbl I, zseite AuilaSe, Bascln.d R;n*für1,

't,

1996, An 60,N?:Rey, {  13,N 161.1



verletzungen gesundheitliche Spätfolgen erst viel später einteten, u. U. eßt nach

Ablauf der absoluten Frist (siehe unten, 1.2.2).

Eine besondere Frage stellt sjch, wenn verschiedene Schäden durch eine Handlung

entstehen, die der Geschädigte zu veßchiedenen Zeiten wahrgenommen hat. Hier gilt

gemäss Rey das Prinzip der,,Einheit des Schadens": die Frist beginnt zu laufen, so,

bald der letzte eingetetene Schadensposten bekannt ist.r2 Oftinger/Stark setzen den

Beginn der Vedährungsfrist bei der Kenntnis des Gesamtschadens an, lehnen jedoch

die einheitliche Behandlung der verschiedenen Schadenafien, z. B. Personenschaden

und Sachschaden, ab.r3

1.2.1 Sachschäden

Bei Sachschäden wird der Schaden rclativ schnell und leicht bekannt: sobald die

Reparaturrechnung zugestellt wird, gilt der Schaden als genügend bekannt.ra

1.2.2 Personenschäden

Bei Personenschäden ist die genügende Kenntnis des Schadens meist schwieriger

festzustellen, da in der Regel verschiedene Schadensposten vorliegen. Gemäss Reyl<

beginnt die Vedährung mit dem Einrritt des letzten haftpflichbechtlich relevanren,

also natürlich und adäquat verursachten Schadenspostens.

Bei viel später eintretenden gesundheitlichen Spätfolgen, wie bei Atomschäden und

bei Schäden mit ionisierenden Strahlen, ist die 30-jährige subsidiäre Vedährungsfrisr

des KHG angebracht, da etwa 5070 der Krebsf?ille erst nach mehr als 25 Jahren nach

der nuklearen Verstrahlung bekannt werden. io ./

" Rcy, S I3, N 1628 und WeneneNeisc
r: Oninger/Srük, a. a. O, N 35? t
' 'Rey,$13,N1620
" Rey, $ 13,N 1622
" Widne/Wesrcr, S 210
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Die Heilungskosten gelten gemäss spätestens als bekannt, sobalddie gesamte-.;i;";;; p."n"2Arzt, Spital- und Apothekerrechnung

eldgültiges medizinisches Gutachten vorliegt. Bei ersrerer vemuter die l-ehre, dass

I n^1nvun" , 'twbJtz 
"1ryt 

Llt2t o

Unterschieden werden muss auch der Fristbeginn &ei remporärer ond dauernder l1y^.t

Arbeitsunfähigkeit. Bei letzterer gilt der Schaden eßt als bekannt, wenn ein u[k"-+- uz'l

er Geschädigte nach k-urzer TEit fi der Lage ist, seinen Schaden genügend zu

bestimmen.l8 Die temporäre Arbeitsunfähigkeit, v. a. der Erwerbsausfall, wird

gemäss Oftinger/Starkre zusammen mit den Heilungskosten verechnet.
/ i"*. l-rr/ cb- i

Wenn die Gesundheit sich verschlechtert, wird unterschieden, ob diese von Anfang an

voraussehbar war oder nicht. Sofem erstercs der Fall ist, gilt der Schadensvorgang als

noch nicht abgeschlossen. Bei unvorhersehbarern Ruckfall wird von I-ehre und Recht-

sprcchung angenommen, dass ein neuer Schaden vorliegt, dessen Verj?ihrungsfrist

erst dann beginnt.20

Bei Dauerschäden, z. B. Invalidität, ist die Kenntnis des Schadens gemäss Rey noch

ungenügend, solaoge sich der Geschädigte in intensiver :irztlicher Behandlung befin-
iSblh'

det.'' Oftinge/hingegen sieht das Ausmass der Invalidität erst als bekannt an, wenn

nicht nur die Heiiung abgeschlossen, sondem auch der Erfolg einer allfülligen Um-

schulung sichtbar ist. Wo der Heilungsabschluss zeitlich nicht fixiert werden kann,

wird er nach Ermessen festgelegt.22

Genügende Schadenskenntnis liegt vor, sobald ein Rentenentscheid der Privat- oder

Sozialversicherung bekannt ist.23

i rRey,$13,N1623

" Rey, S 13, N 1624 ml weirerveNeisen
" Oftingd/Stark, ltl, $ 16. N 352, Fussnote 515
- Ortinger/Stark, Ür, { 16. N 353; BGE 7.1Il38: Rey, S 13, N 1626 nit wen€rvcrseisft
'  Rcy,  S 13.N 1616iBGE lr2 n l !  E 4
" Oni.gs/Stlt. Itl, $ 16, N 352r DCE 92II I
_ Oftinge/Stark. Ivl , S 16. N 352: Rey, $ 13, N 161 8

l?a.,; 
Vt-'
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1.3 KenntnisdesErsatzpflichtigen

Die Identität des Schädigeß &rrd des Anspruchsgegners muss mit Sicfterlrell bekannt

sein, blosser Verdacht reicht nicht24. Schädiger und Anspruchsgegner sind nicht im-

mer identisch, ein Unteßchied besteht meist dann, wenn der Tabr urteilsunfähig ist,

z. B. ein Kleinkind oder ein G€isteskanker, und ein Dritter für ihn einstehen rnuss,

wie das Familienhaupt (Art. 333 ZcB) oder der ceschäftsherr (Art. 55 OR). Erst

wenn die haftbare Person identifizieit ist, beginnt die Verjährungsfrist zu laufen. Da-

bei müssen keine konkreten Details bekannt sein, es genügt zu wissen, wer die Eltern,

der Arbeitgeber usw. des Täters sind und diese somit belangt werden können.25

1.4 Subsidiäre Frist

Die subsidi:irc Frist ist objektiv bestimmbar26 und dauert zehn Jahre. Sie beginnt mit

dem Tag der schädigenden Handlung (Afi. 60 Abs. I OR) - unabhängig von der

Kenntnis des Geschädigten. So kann die Forderung vedähren, ohne dass der Geschä-

digte von deren Existenz überhaupt etwas weiss. Dies dient der Rechtssicherhejt,

damit der Schuldner (und evtl. seine Erben) nicht unendlich lang unsicher sein muss,

ob er belangt wird. Deshalb wird ab einem bestimmten Zeitpunkt das Interesse des

Schuldners höher bewertet als das des Gläubigers.27

Bei der Verschuldenshaftung beginnt die Frist mjt dem (Ende des) schadensverursa-

chenden rnenschlichen Verhalten, einem objektiv feststellbaren Zeitpunkt, nicht mit

der wahmehmbarcn Rechtsgutverletzung. Nach der h. L. gilt dies auch, wenn zwi-

schen dem Fehlverhalten und der Wahmehmung der Rechtsgutverletzung eine län-

gere Zeit ve$treicht. Dies dient zwar der Rechtssicherheit, kann in Einzelfällen

jedoch stossend sein.28

t,

:4Roy,gl3,N1629
_ ltrehn Roh.d, in: Bemer l(olm€ ar, Zlilgcscubuch, Dds Obligatiotre.rechr. Band 4,

-_ 
B€stilmüngen, 3. Teilband, l. Unterteilband, ,1 Aufiagc, Bcin, 1990. OR 60 N 62

" widher,^tess.er. S. 2ll
?7Rcy.gl3,N1630

l Abtellnng, Allgeneine



Bei Kausalhaftungen beginnt die Ve4ährung am Tag des haftungsbegründenden

Ercignisses oder am Tag, an dem dieses Geschehen endet, zu laufen. Massgebend hier

ist die Schadensverursachung. In Spezialgesetzen gelten oft spezielle Bestimmungen

ftir den Verjährungsbeginn, was in der I-ehrc zu Meinungsveßchiedenheiten führt.2e

2 Verjährungsunterbrechung OR 135 -lJ8

Sowohl der Schuldner (Art. 135 Ziff. I OR) als auch der cläubiger (Art. 135 Zrff. 2

OR) können die Vedährungsfrist unterbrechen. Dadurch beginnt die Frist von neuem

zu laufen (Art. 137 Abs. 1). Der Zweck dieser Unterbrechung dient dem Schutz des

Gläubigers vor der Verjährung, solange dieser sich um die Durchsetzung selnes

Rechts bemüht oder der Schuldner die Existenz der Forderung anerkennt.3o

2.1 Unterbrechung durch den Schuldner

Anerkennung der Forderung durch den Schuldner bewirkt die Unterbrechung der

Vedährungsftist. Dies kann durch jede beliebige ausddickliche oder konkludente

Bestätigung (BGE 57 II 583) des Schuldners dem Gläubiger gegenüber geschehen,

dass die Schuld bestehe, seien dies Zins- und Abschlagszahlungen (Art. 135 Ziff. I

OR), einschliesslich Tilgung durch Veüechnung (BGE 110 tr 180 l), Pfand- und

Bürgschaftsbegehren sowie jede Wissenserklärungen des Schuldneß an den

Gläubiger, die den Schluss zulässt, dass auch der Schuldner noch von einer offenen

Forderung ausgeht, (wobei die blosse Erwähnung einem Dritten gegenüber ntcht

genügt, auch wenn sie dem Gläubiger später zugetragen wird, vgl. BGE 90 n 442).

Weite. in Frage kommen: Hinterlegung der geschuldeten kistung nach Art. 94 OR,

Zahlungsvertröstung€n, Erkl?irung der momentanen ZahlungsunfZihigkeit, Stundungs-

oder Erlassgesuche des Schuldners und insbesondere auch der Abschluss einer

Stundungsvereinbarung und ein vorläufiger Klageverzicht. ' l

r3 Oftirger/Slark, a. a. O.. N 366, Fussnote 528 und wcire*weise Rey, S 13, N 1637 ft

liSllläiif,t:i;i ." 
- 

,.7 F*snote 533: Rey, a... o, N 1645 n und weiteNerweisc



Fiir Unterbrcchungswirkung reicht ein nach Umfang und Inhalt bestimmbarcr An-

spruch, die Nennung eines bestimmt€n Betrags ist nicht nötig. Für eine Schuldaner-

kennung nach Art. 135 Ziff. I OR reicht es, wenn der Schuldner,das Bestehen elner

der Bereinigung bedürftigen Forderungs- bzw. Streitverhältnisses anerkennt: Ab-

schluss einer Schiedsgerichts- oder Gerichtsstandsvereinbarung, gemeinsame Bestel-

lung eines Schiedsmannes zur Tatsachenfeststellung im Hinblick auf eine bestimmte

finanzielle Auseinandersetzung, schliesslich, besonders wichtig, die Erklärung des

Verzichts auf Erhebung der Vedährungseinrede." Dies ist sogar auch möglich, wenn

der Schuldner seine Schull bestreitet.32

2.2 Unterbrechung durch den Gläubiger

Gemäss Art. 135 Ziff.2 OR kann der cläubiger die Vedährungsfrisr durch Betrei-

bung, Klage oder Einrcde, Konl:rtrs oder Indung zu einem Sühneveßuch unterbre-

chen. Unterbrcchungshandlungen des Gläubigers benötigen keine Handlungen von

Behörden, v. a. keine amtliche Mitteilung an den Schuldner.33

Nach der h. M. kann der Gläubiger, im Gegensatz zum Schuldner, die Ve4ährung nur

mit wenigen bestimmten, abschliessend aufgezählten Rechtshandlungen unterbre-

chen: mit Zwangsvollstreckungsakten, v. a. durch Betreibungsbegehren, mit Prczess,

akten und ausnahmsweise durch eine Nachfrist bei unzuständigerweise angebrachten

Unterbrechungshandlungen.3a

Anderer Meinung hingegen ist Spiro35, der auch Sicherungsbegehren, z. B. Verfü-

gungsbeschränkungen bezüglich crundbuchspere (Arr.960 ZGB) oder/Eintragung

eines Bauhandwerkerpfandrechts (Afi. 839 ZGB), für die Unterbrechungswirkung

anerkennt.

' BCE 65 [ 232 t ud 89 II 30 udd WeikrveNeise
" Beni, An, 135, N 2-5 nil wcilNsseisenr Rucher Eugeq Scnweizeris.hcs Obligatimflecht, AllEmeiner Teil, 2. Aun..

znnch, I t88, $ 25lvll s 464 mir wcneiveiweisen
rr  BGE 1t. l I I262, E ajBert i ,  An 135 N6
" Befti, An l3s, N ?: Buchei. S 25l.,/ül S. 444fr.
rr Spiro Karl, Die BegEnang prilater Rechre durch Vedinnnss-, verwirkunes und Fatalfüsten, Band I, Ben,1975,I

s.300

I Dey",'+

L1,,4/--

13,1,

10



2.2.1 Zwangsvollstreckungsakte, Betreibung

Ein Betreibungsbegehrcn hat Unterbrechungswirkung, sogar wenn es an ein unzust:in-

diges Betueibungsamt gerichtet wurde, sofem ein Zahlungsbefehl an den Schuldner

ergangen und mangels Anfechtung durch diesen güldg geblieben ist. Für die Frist ist

der Zeitpunkt der Postaufgabe massgebend, da darauf abgestellt wird, dass der Kläger

alle nötigen einleitenden Schritte für die Unterbrcchung vor den Behörden getan hat.

ßGE 49 n 4D. Eine im vomherein nichtige Betreibung, z. B. durch ungenaue Nen-

nung des Gläubigeß, hat jedoch keine Unterbrechungswirkung. Allerdings schliesst

das Bundesgericht in diesem Fall die Gew?ihrung einer Nachftist analog zu der von

Art. 139 OR (vgl.2.2.2.3) nicht aus, weln inzwlschen die Verjährungsfrist abgelau-

fen ist (BGE 71 II l55)/Ausser dem Betreibungsbegehren können bei einer fortge-

setzten Betreibung auch alle weiteren Befieibungsakte die Verjährung emeut unter-

brechen (Art. 138 Abs. 2 OR) sowie auch die Konkurseingabe des cläubigers (Arr.

l9O ff.,23l u. 251 SchKG).

Spiro nennt neben der Konkurseingabe des Gläubigers auch die Anschlusspfändung

(41. 1ll SchKG) und Forderungseingabe zum Liquidationsvergleich (Art. 317 ff.

SchKG).36 Die Verjzihrung steht während des Konkursvedahrens still (Afi. 134 Abs.

3 OR, Art.207 Abs. 3 u. 297 SchKG), weshalb Art. 138 Abs. 3 OR für die Konkurs-

forderungen noch einen neuen Vedährungsbeginn benötigt, der sich nach Art. 195 u.

207 SchKG richtet. (Zum Begdff des Betreibungsrechtes nach Afi. 138 Abs. 2 OR

vgl. BGE 81 tr 136)

Berti erwähnt auch das Begehren um Aufnahme eines Retentionsveüeichnisses oder

um Rückschaffung von Retentionsgegenst:inden von Art.283 u.284 SchKG, die

Einrede der Verechnung und die Einrede des Retentionsrechrs. (Art. 895 ZGB)3?

ro Spirc,  6 134,S.298t

1l



2.2.2 Prozessakte durch den Kläger

2,2,2.t K\tge

Sämtliche Prozesshandlungen aller beteiligten Parteien und auch des Gerichts haben

gemäss 4fi. 135 Zlff. 2 OR 1. V. m. Art. 138 Abs. I OR Unterbrcchungswirkung, an-

gefangen von der Ladung zu einer Sühneverhandlung und weiter über die eigentliche

Klageeinleitung. Wie bei der Befteibung ist auch bei Prozesshandlungen der Parteien

der Zeitpunkt der Postaufgabe massgebend (siehe oben 2.2.1).38

Der Gläubiger oder ein bevollmächtigter Vertreter, vgl. BGE 1l I II 364 f. E 4a, kann

Klage erheben vor einem schweizerischen Gericht, einem Schiedsgericht, oder einem

ausländischen Gericht, sofem die dortige Klage einer inländischen vergleichbar ist.

Falls sich aus der ausländischen Klage eine Rechtshängigkeitssperre nach Art.9 Abs.

1 IPRG oder Aft. 21 LugÜ ergibt, steht die Vedährung gemäss Art. 134 Abs. 1^iff. 6

OR still.3e

Die Klage muss gegen den ,,richtigen" Beklagren (BGE 32 tr 188 f. E. l) erhoben

werden. Dabei genügt gemäss Befii von Bundesrechts wegen ,,diejenige nach kanto-

nalem Recht vorgesehene prozesseinleitende oder vorbereitende Handlung des Klä-

gers, mit der er zum ersten Mal in bestimmter (kantonalem Recht unterliegender)

Form für die von ihm erhobene Fordemng den Schutz des Richters anruft".

Meinung ist hier Bucher, der in formeller Hinsicht bezüglich der Klageerhebung nicht

die Anforderungen des kantonalen Prczessrechts gelten lassen will, weil ,,sonst eine

untragbare Verschiedenheit nach krntonxlem Recht entstünde'.ar

Falls nach kantonalem Recht zueßt ein Vemittlungsbeamter angerufen werden muss,

gilt dies nach Bundesgerichtspraxis als genügend, sofem der Kläger verpflichtet ist,

die Streitsache inneit angemessener Fdst vor dem Richter weiter zu verfolgen. (BGE
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74 II 16 t E. lb; 41 III303). Auch eine fakultative Vorkehr genügt, sofem die mareri-

ellen Voraussetzunger einer Klage erfüllt sind (BGE 59 II 407). Eine nach kantona-

lem Prozessrccht zulässig erhobene Wiederklage innerhalb der Sühneverhandlung un-

terbricht die Vedährung ebenfalls wie eine selbständige Klage (BcE 59 tr 383). Einer

Klage gleichzusetzen sind Begehren in einem abgeküzten Erkenntnisverfahren wie z.

B. das Zürcher Befehfsverfahren nach Art. 222nff.3 ZPO ut1d, d:,\s Arrestbegehren.a2

Auch eine kantonalrechtlich zulässige Adhäsionsklage kann Unterbrechungswirkung

haben (BGE 63 I59 f. E 3: 101 tr 79 E. 2b). Allerdings muss der Kläger dabei seine

Forderung beziffem oder die Feststellung der Grundlagen seiner Ersatzforderung be-

antragen (BGE 60 tr 202 f. E. 4: .t00II343 f. E.; 101 Il79 E. 2a), eine blosse Adhä-

sionserklärung reicht nicht. Bei Einstellung des Strafverfahrens wegen offener Be-

*6ßfagennterUffi aie Einstellungsverfügung die zivilrechtliche Verjährung noch-

mals (BGE I 11 II60 f. E. 3).43

Ebenfalls Unterbrechungswirkung haben Einrcden nach kantonalem Recht, Begehren

um einstweiligen Rechtsschutz, sofem eine Geltendmachung der Forderung darin ein-

geschlossen ist (BGE 59 ll 407; 110 tr 389 ff.) Lrnd Streitverkündungen für Wechsel,

forderungen (Afi. 1070 OR) oder solche, die nach kantonalem Recht als Klagen aner-

kannt sind (BGE 50 [ l2),. Hingegen gilt dies nicht für Bew€issicherungsanträge.44

2.2.2.2 Ladung 
^r 

eitlrem amtlichen Sühneversuch

Der amtliche Sühneversuch ist bundesrechtlich geregelt (BcE 74 [ 14 ff.). Demnach

gilt er nur dann als prozesseinleitend oder vorbercitend, sofem der Sühnbeamte nach

kantonalem Recht die Sheitsache mangels Aussöhnung von Amtes wegen an das G€-

richt weiterzuleiten hat. Für den Zeitpunkt ist auch hier, Rechtsmissbrauch vorbehal-

l/-

l ry*"t
I X4^r J^ 4"4-
I P,a*"'" "lt''

ie Postaufga6-des Begehrens ausschlaggebend (BGE 65 Il 168, im übrigen
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Uoterbrcchung nicht nötig, dass der Sühneversuch bei einem Begehren um

Veranstaltung eines solchen stattfindet oder eine Klage weiterverfolgt wird.a5

Besondeß intercssant für eine allfüllige gütliche Einigung bei Vergleichsverhandlun-

gen ist für den Kläger die Möglichkeit, den Sühnebeamten zu ersuchen, einstweilen

von der Vorladung abzusehen und dennoch dank dieses Schrcibens die Verjährungs-

frist zu unterbrcchen (BGE 114 tr 263 E. b).

Anders als bei der Betreibung (vgl. oben, 2.2.1) tritt die Unterbrechung auch bei

fehlerhafter Parteibezeichnung ein, sofem der Schuldner nach Treu und Glauben den

Umständen nach dennoch die Absicht des Gläubigers, ihn ins Recht zu fassen, er-

kennt oder erkennen muss.*

Wird das Sühnebegehren am unzuständigen Ol1 eingereicht, hat es Unterbrechungs-

wirkung, falls sich der Schuldner auf die Verhandlung vor dem örtlich unzuständigen

Beamten einlässt (BGE 52Il2l3 E.2). Wenn er sich nicht darauf einlässt, wird eine

Nachfrist gemäss Ait. 139 OR gesetzt (vgl . wten,2.2.2.3).41

2.2.2.3 Sonderfall: Notfrist nach Art. 139 OR

Wenn der Gläubiger ein Sühnebegehren, eine Klage oder eine Betreibung bei der ört-

lich oder funktionell unzust:indigen Instanz einreicht, kann dank OR 139 eine Nach,

frist von 60 Tagen gesetzt werden, wenn inzwischen die Verj?ihrung eingetreten ist.

Diese Norm schützt den Gläubiger, der durch die Eingabe sein immer noch bestehen-

des Interesse an der Forderung zeigt-''. Art. 139 nennt nur Klagen und Einreden als

Anwendungsbereich. Die Rechtsprechung hat diesen aber auch auf Betreibungen

ausgedehnt (BGE 71 III 172) sowie auf analoge Anwendungsfälle, wobei die Frist

sich nach den Umltänden desjeqeil igen Falles bemis.l (BGE 89 ll 313 E. 7).44

1r Bd,, a a. O.. N j8iBucher. a. a O, S ,t66
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Auch 4fi. 34 Abs. 2 Gestc hat ähnliche, jedoch nicht mehr Wirkungen wie Art. 139

OR, indem er die klagende Partei bei Klage am unzuständigen Ort vor Rechtsverlust

infolge Verjzihrung und Verwirkung schützt. Allerdings beftägt die Nachftist nur die

Hälfte von der in Art. 139 OR, also 30 Tage. Die übrigen daraus entstehenden negati-

ven FolSen für die klagende Padei, also Kosteniolge und Unterbrcchung der Rechts-

hängigkeit, hat diese jedoch zu tragen. Dem kann jedoch die kantonale Prozessüber-

weisung z. B. im Kanton Zürich nach At't. 112 ZPO, abhelfen, da diese die Parteien

weitgehend von den negativen Folgen der Klage am unzuständigen Ort bewahrt.

Dabei besteht die Rechtshängigkeit weiter, wodurch auch Verjährungs- und Ver-

wirkungsfristen gewahrt bleiben.50

2.2.J Prozessakae durch das Gericht

Gemäss Art. 138 Abs. 1 OR wird die Vedährungsftist dwch jede ge.ichtliche Ent-

scheidung und Verfügung unterbrochen. In der Schweiz wird, anders als in Deutsch-

land, der Rechtshängigkeit keine foitgesetzte Unterbrechungswirkung zuerkannt. So

kann eine Forderung beim Richter ve4ähren, wenn dieser ohne tätig zu werden, län-

ger als ein Jahr auf ein Expeitengutachten wartet.

Deshalb ist es wichtig zu wissen, welche Handlungen des Gedchts Unterbrechungs-

wirkung haben. Das Bundesgericht definiert gerichtliche Handlungen nur als solche

,Erklärungen, die zu den Akten oder zu Protokoll gegeben werden, sie müssen förm-

licher A11 und für beide Parteien stets leicht feststellbar sein." Das Bundesgericht an-

erkennt rcin inteme Gerichtshandlungen nicht als verjährungsunterbrechend, sogar

wenn sie Verfügungscharakter haben, wie eine Zuteilung an einen Richter zum Refe-

rat, ausser, sie wüiden den Parteien mitgeteilt (BGE 123 Itr 219 f. E.6)'r Telefoni-

sche Handlungen, sowof,f 4". öä"l,iJ. uu"fr a". ern"i"n g*üg"n nicht zur Unter-

brechung, dafür bedarf es der schriftlichen Form, v. a., da mündljche Handlungen

schwer beweisbar und auch oft unklar sind (BGE 106 II 32 ff. und Hinweise). Gemäss

r Meier Isek, Buddesgese, über dd Cenchtsstand in Zvilsachen (Cdichrs$an.rsgeserz, Cesrc) Xonzepr des rcüen Rehrs

-. 
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BGE21,251muss eine gerjchtliche ,,mit dem Gegenstand des Rechtstrcites und des-

sen Erledigung in einem inneren Zusammenhang stehen", weshalb z. B. die Verhän-

gung einer Ordnungsbusse und ein darauf geg.ündetes Beschwerdeverfahren nicht

dazu gercchnet werden können.

Spiro nennt femer die Erkundigung des Richters über den Stand eines Vorprozesses

und die Bewilligung des Armenrechts. Er nennt auch auf das Verfahren bezogene

Anordnungen, Erklärungen oder Handlungen des Richters nicht nur den Parteien,

sondem auch Dritten gegenüber.52

3 Strafrechtliche Verjährungsfristen (Art.60 Abs.2 OR)

Wenn ein Schaden durch ein strafbares Verhalten entstanden ist und die anwendbare

Strafrechtsnorm eine längere Verj?ihrungsfrist als das Zivilrecht vorsieht, gilt nach

Art. 60 Abs. 2 OR die längerc strafrechtliche Vedährungsftist auch für den zivilen

Anspruch. Dies soll dem Gerechtigkeitsgefühl entgegen kommen, weil es stossend

wärc, wenn der Schädiger zwar strafrechtlich sanktionie.t würde, aber das Opfer sei-

nen zivilrechtlichen Schadeneßatzanspruch wegen Verjährung gegen den Willen des

Schädigers nicht mehr durchsetzen könnte-53

3.1 Voraussetzungen der Anwendung

Für die Anwendung der Ausnahmebestimmung von Art. 60 Abs. 2 OR muss erst ein-

mal das schadensvemrsachende Verhalten des Schädigers (nicht unbedingt auch des

Haftpflichtigen) einen im Bundes- oder Kantonsrecht enthaltenen objektiven und sub-

jektiven Straftatbestand erfüllen (BGE I 18 V 198 E. 4a). Eine strafrechtliche Verur-

teilung ist jedoch nicht Voraussetzung. Weiter muss für die Anwendung der längeren

strafrechtlichen Ve4ährungsfrist zwischen dem deliktischen Verhalten und dem da-

durch entstandenen zivilrechtlichen Schaden ein natürlicher und adäquater Kausalzu-

r? spno. a !. O. S 347 i
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sammenhang bestehen.5a Nach h. L. und konstanter Rechtsprechung gilt die lllngere

strafrechtliche Frist sowohl bei der ordentlichen als auch bei der subsidi?iren zivilen

Verjährungsfrist.5s Wichtig ist auch, ob das im Einzelfall verletzte Rechtsgut durch

die entsprechende Strafnorm geschützt win1.56

Ein bereits vorliegendes rechtskäftiges Strafurteil zeigt echte Präjudizialwirkung re

züglich der Verjdhruag.ry'i,r/, sofem diese länger als die zivilrechtliche ist, und bindet

den Zivildchter daran. Bei einem Entscheid einer Behörde mit beschränkter Sach-

und Spruchkompetenz darf der Zivilrichter denselben Sachverhalt vorfrageweise be-

züglich eines gemeinlechtlichen Straftatbestandes prüfen, wo keine andere richterli-

che Instanz mit umfassender Kompetenz dies bereits getan hat.5?

3.2 Fristdauer

Für dje Dauer der s[aftechtlichen Vedährungsfristen werden bei Verbrechen und

Vergehen Art. 70 und 9 SIGB und bei lJberlrerungen Art. 109 und l0l SIGB ange-

wendet, tür den Fristbeginn gilt Art.7l SIGB. Andeß als bei Art. 60 Abs. I OR, wo

Kenntnis des Schadens und der haftpflichtigen Person den zivilrcchtlichen Fristbe

ginn bestimmen, läuft die sffafrechtliche Frist ab dem Tag der Tatbegehung, so dass

u. U. die primäe zivile Frist später als die strafrechtliche ablaufen kann.58

3.3 Fristunterbrechung

Die Frage der Fristunterbrechung der strafrechtlichen Ve4ährungsfrist einschliesslich

des Verjährungsverzichts5e ichtet sich ausschliesslich nach den zivilrechtlichen Be,

stimmungen von Afi. 135 ff. OR (vgl. 2 ff.). Die Frist nach der Unterbrechung ent-

spricit wieder der strafrechtlichen Dauer (BGE 97 II 141). Bei Unterbrechung oder

" BCE ll2 II 86 E. 4a am Endei Bcrli, OR 60 N ]2 fi Oftitrge./Stdt lyl, g 16. N 375r Rey, g 14, N 16641667i uüd
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Ruhen der straftechtlichen Frist nach Art. 72 StcB tritt die zivihechtliche Vedährung

ebenfalls erst nach Ablauf der verlängerten strafrechtlichen Frist ein, damjt die zivile

Forderung nicht vor der strafrechtlichen ve{ährt. Gemäss BGE 91 II 430 ff. und ei-

nem Teil der Lehre gelten die absoluten Fristen der Vefolgungsve{ährung von Afi.

'72Ziff .2 Abs.2 SIGB nicht für die haftpflichtrechtliche Forderung.ou

3.4 LängerestrafrechtlicheVerjährungsfrist

Ein Teil der l,ehrc und nun auch das Bundesgericht gestehen der geschädigten Person

die ganze ordentliche Frist von 4ft. 70 SIGB aufjeden Fall zu, auch wenn die straf-

rechtliche Verjährungsfrist z. B. wegen rechtskräftiger Verurteilung der schädigenden

Person vorzeitig endet.6r Nach konstanter Bundesgerichtspr.xis gilt die längere straf-

rechtljche Vedährungsfrist sowohl für die ordentliche als auch für die subsidiäre zi-

vilrechtliche Frist von 4fi. 60 Abs. I OR. Die lrhre umfasst diesbezüglich aber ver-

schiedene Meinungen.62

3.5 VerjährungsfristengegenütrerDritten

Es stellt sich die Frage, ob der Geschädigte die Ausnahmebestimmung von Art. 60

Abs. 2 OR auch auf eine Ddttperson anwenden kann, für deren schadensverursa-

chendes strafbares Verhalten die haftpflichtige Peßon einstehen muss. T)?ische

Fallkonstellationen findet man bei der Organhaftung nach Art. 55 Abs. 2 ZGB, bei

Haftpflichtversicherungen und bei den Erben der schädigenden Person.

3.5.1 Organhaftung nach Art.55 Abs. 2 ZGB

Gmndsätzlich können judstische Personen mangels shafrechtlicher Deliktsflihigkeit

für das Handeln ihrer Organe strafrechtlich nicht verantwortlich gemacht werden

(BGE 105 IV 115E'319'7 IV 203 E. lc). Ausnahmen finden sich aber in Spezialbe-

- Oftingcr/slark. a. a. O., N 380 f ; Rey, a a O , N i682 nit WeiteNeNeise.
o 'Reya a.  O, N 1633
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stimmungen v. a. des Verwaltungs- und Finanzstafrechts. Ein Teil der Ifhre lehnt

deshalb die Anwendung Art. 60 Abs. 2 OR gegenüber jurjstischen Personen ab, mit

der Begründung, dass diese Bestimmung ein strafbares Verhalten des Haftpflichtigen

\oraussetze. was bei einerjunstischen Per"on ausgeschlossen.ei.6'

Die neuere I-€hre hingegen betrachtet die Organe als Teile der iuristischen Person,

durch die diese handelt. Nach dieser Betrachtungsweise kann sich ein Geschädigter

auch unmittelbar gegenüber der juristischen Person auf die längeren strafrechtlichen

Ve4ährungsfristen von Art.60 Abs.2 OR berufen.* Auch das Bundesg€richt ist

dieser Meinung gefolgt und anerkennt die allgemeine und unmittelbare Anwendung

von Art. 60 Abs. 2 OR gegenüber einer judstischen Person (BGE 12211I221 E. 4a;

I  12 [  lqO E. Ic am Ende: l l l  [  440 E. 2d).65

3.5.2 Haftpflichtversicherungen

Wenn der Geschädigte seinen Anspruch unmittelbar gegenüber der Haftpt'ljchtversi-

cherung des Schädigers geltend macht, anerkennt die h. L. die unmittelbare Anwen-

dung der längeren strafrechtJichen Verj?ihrungsftist von Afi. 60 Abs. 2 OR (bzw. Art.

83 Abs. 1 Satz 2 SVG) auch gegenüber der Versicherung. Das Veßicherungsobligato-

um für den Strassenverkehr (Art. 63 Abs. 1 SVG) und das direkte Forderungsrecht

des Geschädigten gegenüber der Versicherung (Ait. 65 Abs. I SVG) dienen dem

Schutz des Geschädigten, damjt dessen Forderung überhaupt erfüllt wird und zwar

möglichst speditiv und unkompliziert. Dieser Schutz setzt voraus, dass das direkte

Forderungsrecht gegenüber der meist zahlungskräftigeren Veßicherung nicht ftüher

vedährt als gegenüber dem Schädiger.66 Das Bundesgericht har sich in BcE lt2 II 82

f. E. 3c der h. L. angeschlossen, dass die strafrechtliche Verjfirungsfrist auch auf die

Haflpfl ichtversicherung des Schädigers Anuendung lindet.67
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3.5.3 Erben der schädigenden Person

Eine weitere Flage bezüglich d€r Anwendung der längeren strafrechtlichen Verjäh-

rungsfrist kann sich stellen, wenn der strafbarc Schädiger gestorben ist und der Ge-

schädigte darum dessen Erben belangen möchte. Grundsätzlich ist vom Prinzip der

erbrechtlichen Universalsukzession auszugehen, da nach Art. 560 Abs. I :iJ/j,d2ZGB

die gesetzlichen Erben von Gesetzes wegen in die Rechtsstellung des Verstorbenen

einteten, was auch die Übemahme dessen Schulden mit einschliesst. Gegenüber

einem Universalsukzessor bestehen demnach dieselben Einreden und Einwendungen

wie gegenüber seinem Rechtsvorglinger, soweit sie nicht untrennbar mit der Person

des Schuldners verbunden sind. Nach Rey und einem Teil der I-ehre handelt es sich

bei der Berufung auf die längere strafrechtliche Ve{ährungsfrist nicht um eine perso-

nenbezogene, sondem um eine forderungsbezogene Einrede, weil Art. 60 Abs.2 OR

sich an die ,,Strafbarkeit der für den Schadenseintritt kausalen Verhaltensweise"

knüpft und nicht an die Person des strafbaren Schädigers. Deshalb sollte diese

Ausnahmebestimmung auch auf die Erben des Schädigers anwendbar sein.63

Die meist älterc L€hre vemeint grundsätzlich die Anwendung der längeren strafrecht-

lichen Verjährung auf die Erben des Schädigers, weil dessen stnfrechdiche Belang-

barkeit spätestens mit dessen Tod untergegangen sei, was Rey kritisiert, weil dje

Grundlage des Rechtsschutzes in der Strafbarkeit der für den Schadenseintritt kausa-

len Verhaltensweise und nicht in der Strafbarkeit des Anspruchsgegners zu finden

Das Bundesgericht hat diese Frage in BGE 107 tr 156 E.4b am Ende (und älteren

Entscheiden) ausddicklich offen gelassen.T0

63 Rer, a. a. O,N 1698 mir Wendverweise!
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3.5.4 Bei eigenem Fehlyerhalten von Dritten

Wenn sich die Haftung der Drittperson auf deren eigenes Fehlverhalten stützt, kommt

die längere strafrechtljche Verjfirungsftist von Art. 60 Abs. 2 OR nicht zur Anwen-

dung. Wenn beispielsweise eine Hilfsperson sich strafbar macht, nicht aber deren Ce-

schäftshed, der nur eine Sorgfaltspf'licht verletzt, wird die strafrechtliche Ausnahme-

bestimmung bei der Geschäftsherrenhaftung nach Art. 55 OR nicht angewendet 7l

3.6 Verhältnis zivil- und strafrechtliche Fristen

Beim Verhältnis zwischen der zivil- und der strafrechtlichen Frist stellt sich die Fra-

ge, ob ercterc durch die letztere bloss ergänzt odet ersetz, wird. Diese Frage ist dort

wichtig, wo der Geschädigte erst rac, Ablauf einer eigentlich länger dauemden strat-

rechtlichen Vedährungsfrist, jedoch yar Ablauf der subsidiären zivihechtlichen Ver,

jährungsfrist Kenntnis vom Schaden und der haftpflichtigen Peßon gemäss Afi. 60

Abs. I OR erhält. Eine rein grammatische Auslegung von Art. 60 Abs. 2 OR könnte

darauf schliessen lassen, dass die llingere strafrcchtliche Frist dje zivilrechtliche er

setze. Wenn dies zuträfe, wäre der Anspruch des Geschädigten verjZihrt, weil die zi-

vilrechtliche Frist von der straftechtlichen e/,ret?/ worden wäre. Da diese Bestirnmung

jedoch die Interessen des Geschädigten schützen soll (vgl. 3), wäre eine solche Aus-

legung stossend. Vielmehr ergarlt Art. 60 Abs. 2 OR die B€stirnmung von Afi. 60

Abs. I OR. Deshalb kann sich der Geschädigte auch dann noch auf die laufende zivil-

rechtliche Verjährungsfrist berufen, wenn die strafrechtliche schon abgelaufen ist. Dje

einzelnen Fristen kumulieren sich also, stehen bzw. in einem Konkuüenzverhältnis

zueinander.T2

3.7 Sondernorm von Art.60 Abs.3 OR

Cemäss 4fi. 60 Abs. 3 OR dad ein Vertragspafiner die Erfüllung einer veitraglichen

I-eistungspflicht auch dann verweigem, wenn er bezüglich des Vertrags durch eine

2T



,,unerlaubte Handlung" der Gegenpartei geschädigt wurde und die so entstandene

Forderung schon verjährt ist. Unter ,,unerlaubter Handlung" versteht man in diesem

Zusammenhang, wenn ein Vertragspartner den andem durch absichtliche Täuschung

(Art. 28 OR), Drohung (Art. 29 OR) oder Liben;orteilung (Arr. 21 OR) zum

Vefiragsabschluss bewegt und ihn dadurch schädigt.73

Art. 60 Abs. 3 OR gewähfi dem ceschädigten dann die Möglichkeir, seine vefiragli-

che IJistungspflicht zu verweigem, wenn er binnen eines Jahres licll erklZül, dass er

den durch unerlaubte Handlung geschlossenen Verhag nicht halten wolle (An. 21 und

3l OR), wodurch der Vefirag von Gesetzes wegen als genehmigt angesehen wird. Hat

der Geschädigte seine geschuldete lristung noch nicht erfüllt, ist aber sein Schaden-

ersatzanspluch schon ve4ährt, kann er nach 4fi. 60 Abs. 3 OR seine geschuldete

kistung verweigem?4.

Die Berufung des geschädigten Schuldners auf die unerlaubte Handlung des Gläubi-

geß stellt eine implizite Einrede dar, dass der Vertrag ungültig sei. Einreden können

jedoch allgemein nicht verjähren. Art.60 Abs.3 OR konketisiert dieses Prinzip, hat

jedoch nur deklaratorische und kaum praktische Bedeutung.T5

Verjährung des Rückgriffs

Im geltenden Recht gibt es keine einheitliche Bestimmung fit die Vedährung des

Rückgriffs, sondem nur einzelne Regelungen in Spezialgesetzen, z. B. Art. 83 Abs. 3

SVG, Art. 39 Abs. 3 RLG oder Aft. 10 Abs. 2 KHG. Diese umschreiben jedoch den

Geltungsbereich der subsidiären Frist bezüglich des Rückgriffs von mithaftpflichtjgen

Personen oder des PdvatveNichereß, der das Opfer entschädigt hat, ungenau.

zRey, a a.  O.,N l70l-1706
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Dadurch existiercn in der I-ehre grosse Meinungsverschiedenheiten?6, v. a. weil das

Bundesgericht diesen Sonderregelungen keine allgemeine Bedeutung zuschreibt und

eßt in neuerer Zeit Grundsätze zur grösseren Rechtssicherheit festgelegt hat. Das

Hauptproblem bei der Verjährung des Rückgriffs liegt in den Verj:ihrungsfristen und

v. a. in ihrem Beginn.rT

Eine Minderheit der Meinungen behandelt die Forderung des Rückgdffsklägers als

wär'e sie dieselbe wie die der geschädigten Person gegen den Beklagten. Demnach

würde die Verjährung der Regressforderung gleichzeitig mit der Verjährung der

Hauptforderung beginnen.. U. U. wzile die Regressforderung verjährt, bevor der sie

begründende Anspruch fällig geworden ist.73

Die Mehrheit betrachtet jedoch die Regressforderung als eigene Forderung der Per-

son, die sie geltend macht. Einige Autoren folgem daraus, dass die Verjährung am

Tag der Befriedung des Opfeß zu laufen beginnt, da dies der Zeitpunkt jst, in dem

gemäss Art. 130 Abs. I OR die Forderung fällig wird. Die massgebende Frist isr dem-

nach also die der Vedährung der Forderung des Opfers gegen den Regressschuld-

ner.?e Der Gesetzgeber hat in Alt. 83 Abs. 3 SVG und Art. 39 Abs. 3 RLc eine ähnli

che I-dsung festgelegt, wonach der Rückgriff innert zwei Jahren ab dem Tag, an dem

die Iristung voll erbracht wurde und die haftpflichtige Peßon bekannt wurde, ver-

jäht. Allerdings steht dofi nichts über die subsidiäre Verjlihrung, auf die sich die

beklagte Partei berufen könnte-30

Andere Autorcn setzen bei der ungerechtfertigten Bereicherung oder der Geschäfts-

führung ohne Auftrag an ünd wenden dafür Art. 67 OR an. Demnach beginnt die or-

dentliche Verjährung zu laufen, sobald die belangte Person Kenntnis ihres Rückgriff-

rechts hat. Das Bundesgericht hat diese Lösung zwar nicht übemommen, aber eine

ähnliche Lösung: Das Rückgriffsrecht b€ginnt erst, wenn die haftpflichtige Person das

16 Rey, $ 16, N 1712-1726 nI wcilnowcisen
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Opfer entschädigt hat, aber die Verjährungsftisr beginnt bereits, wenn die haftpflich-

tige Person Kenntnis von ihrem Rückgriffsrecht hat. Nach Auffassung des Bundes-

genchts untersteht der Rückgriff der subsidiären Vedährung ebenfalls Art. 60 OR.8r

III Vorentwurf eines Bundesgesetzes zur Revision und

Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts

I Vereinheitlichung

Artikel 55 des Vorentwuds (VE) vercinhejtlicht die diveßen Vedährungsregelungen,

die in OR, ZGB und den Spezialgesetzen bestehen. Die alten verschiedenartjgen Re_

gelungen wurden seit längercm von der I-ehre allgemein kritisiet und sowohl eine

fomelle als auch materielle Vereinheitlichung gefordeft. Diese kann eüeicht werden,

indem die Nolm von fut. 60 OR auf möglichst viele Fälle anwendbar wird und Aus_

nahmen möglichst verhindert werden. Nach der h. M. hat dies logischerweise eine

Verl2ingerung der allgemeinen Fristen zur Folge.82

Dennoch sollte der Gesetzgeber in begdndeten Fällen Ausnahmen vorsehen: Dies

betrifft v. a. Spätschäden, wie sie bei radjoaktiven und ionisierenden Strahlen entste_

hen können. Es hat sich erwiesen, dass die Hälfte der Krebsschäden erst 25 Jahre spä_

ter sichtbar wird, womit die Vcrfasser des VE die geltende 3O-jährige subsidizire Frist

des KHG rechtfertigen. Eine weitere begflndete Ausnahme findet sich doft, wo das

Landesrecht aus politischen Gri.inden mit intemationalem Recht harmonisiert werden

muss, hauptsächlich im Transportwesen.33
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2 Längere Fristen (Ar1.55 VE)

2.1 Ordentliche Frist

Die 1988 vom Eidg. Justiz- und Polizeidepafement eingesetzte Studienkommission

für die Vorbercitung der cesamtrevision des Haftpflichtrechrsba schlug die Beibehal-

tung des Prinzips der doppelten Ve4ährungsfrist, aber mit längerer ordentlicher und

subsidiäer Frist vor. In Art. 55 Abs. l wurde eine ordentliche Frist von drci

Jahren festgelegt.3s Wie im geltenden Recht beginnt die Frist an dem Tag zu laufen,

an dem die geschädigte Person Kenntnis vom Schaden und der Person des

Haftpflichtigen erlangt hat. Neu kann die geschädigte Person aber statt dessen auch

Kenntnis des Deckungspflichtigen, also des Versicheren haben.

2.2 Subsidiäre Frist

In Art. 55 Abs. 2 \G wird eine subsidi?ire Frist von 20 Jahrcn festgesetzt. Der Fristbe-

ginn wurde jedoch gemäss den Voßchlägen der Studienkommission anhand eines

,,objektiven und unveflinderlichen" Knrenums festgelegt.*6 Die geltende subsiditue

Frist wird allgemein als zu kurz erachtet, was besonders klar eßichtlich ist bei der In-

validität eines Kindes, bei Gesundhejtsstörungen durch schädliche Produkte oder gif-

tige Abfrille.sT

Der geltende Begriff ,,schädigende Handlung" von Art. 60 Abs. I OR hat in der

Rechtsprechung für Unsicherheit gesorgt und in der I-ehre Diskussionen ausgelöst.

Die Studienkommission hat aufeine neue Litsung verzichtet in der Hoffnung, dass die

verl?ingerten Fristen in der Praxis die meisten Probleme entschärfen würden.88 In Art.

55 Abs. 2 VE beginnt die subsidiitue Frist jedoch an dem Tag, ,,an dem die Schädi-

gung eingeheten ist oder ein Ende gefunden hat".

l5
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2.3 StrafrechtlicheFrist

Wegen der Verlängerung der Fristen und der leichten Unterbrechung der Verjährung

wurde die strafrcchtliche Frist von Art. 60 Abs. 2 OR als obsolet betrachtet und des-

halb im VE gestdchen. Das geltende Recht hat in der Pra{is zahlreiche Probleme be

reitet (2. B. bezüglich Geltungsbereich für die ordentliche und die subsidi?ire Frist,

vgl. 3.1), wie die rejchliche Rechtsprechung und zahlreiche MeinungsveNchieden-

heiten zeigen.8e

3 Verzicht auf die Einrede der Verjährung (Art. 55a VE)

Im Haftpflichtrecht, wie auch allgemein im Privatrecht ist es möglich, von der gesetz-

lichen Regelung abzuweichen, was denn auch häufig, gerade im Bereich Fristverlän-

gerung oder Geltendmachung der Ve4ährung, geschieht, v. a. bei der Beteiligung von

Versichercrn. Dank solchen Vercinbarungen können V€rgleichsverhandlungen in

einem entspannten Klima durchgeführt werden, ohne dass der Schuldner eine Ersatz-

pflicht anerkennen oder der Gläubiger eine Betreibung nur zur Unterbrechung der

Verjährung einleiten muss. (vgl. 2 ff.). Allerdings sind die Parteien gemäss Bundes-

gerichtspraxis zu Art. 129 OR an die nicht überschreitbaren Fristen von Aft. 127 und

128 OR gebunden. D_ie. !"j9o!9t,gC$ plfyertragliche Verlängerung der Verj?ihrung

höchstens auf zehn Jahre möglich ist.eo Der Verzicht auf die Einrede der Verjähiung

v;Ei;;? J;;selben kommt nach der Pra,xis Iakrisch einer Unrerbrcchung der Ver-

jährung gleich, die Fdst beginnt ab diesem Zeitpunkt von neuem zu laufen. (BcE 99

II 190 if., E. 2b; BGE t 12 n 233, E. 3e bb) (vgl. 2)

Art. 55a Abs. 1 VE regelt die Zeitspanne, für die auf die Geltendmachung der Ver-

jährung verzichtet werden kann. Wie heute (vgl. Art. 141 Abs. I OR) soll ein Ver-

zicht vor Eintritt der Schädigung, also im voraus, unzulässig sein. Diese Zeitspanne

dauert, analog zur subsidiären Frist, 20 Jahre. Nach Ablauf dieser Fdst kann höch-

s Widner,/rte$rer, S. 216 t
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stens noch für drei Jahre auf di€ Einrede der Verjährung vezichtet werden. Aller-

dings wird gemäss Art. 142 OR die Verjährung nicht von Amres wegen überprüft,

weshalb der Schuldner auch im Prozess selber, ohne verbindliche Erklärung, frei-

willig auf die Vedfirungseinrede verzichten kann.er

Gemäss Art. 55a Abs. 2 VE ist ein unbef.isteter Verzicht drei Jahre lang gültig.

Nach Art. 55a Abs. 3 VE kann sowohl die haftpflichtige Peßon als auch ihr Versiche-

rer unabhZingig vom anderen eine Verzichterkllirung abgeben, die dann beiden gegen-

über wirkt. Dies weicht von den allgemeinen Regeln der Solidarschuld nach Art. 141

Abs. 2 und Art. 146 OR ab.e'?Die Verfasser des Vorentwurfs emchten die Regelung

wegen des unmittelbaren Forderungsrechts des Geschädigten gegenüber dem Versi-

cherer (4fi. 54c und 55b \G) als sinnvoll, da das Opfer nicht mehr wiederholt zur

Wahrung seiner Rechte Unterbrechungshandlungen vomehmen muss.93

4 Verjährungsunterbrechung (Art. 55b VE)

Gegenüber den bisherigen Nomen von Afi. 134 und 135 OR, die besondere Al]ängig-

keitsverh:iltnisse zwischen Schuldner und Gläubiger rcgeln, sieht Afi. 55b VE zwei

Neuerungen in den Bereichen Hinderung und Stillstand (Art. 134 OR) sowie Verjäh-

rungsunterbrechung (Art. 135 OR) vor

Die erste Neuerung beftifft die Ausdehnung der gegenüber der haltpflichtigen Pe.son

eingetretenen Tatbestände der Hinderung, des Stillstands oder der Unterbrcchung auf

den Versjchercr und umgekehrt. Im geltenden Recht findet man dies€ Regel bezüglich

der Unterbrechung in Spezialgesetzen wie Art. 83 Abs. 2 SVG. Neu wurde sie auch

auf die Hinderung und den Stillstand im gesamten Haftpflichtrecht ausgedehnt, wobei

dies aber nur für die Schuldneryartei gilt. Diese Regel soll (schon im geltenden

Recht) verhindem, dass das Opfer eines Verkehrsunfalls entweder die VedZihrung

s Widnd/Wessrer, S.218 f i BGE 99II189 lf. u. I ]2ll233 nil WeirerveNeisen
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mehrfäch unterbrechen oder die Kosten selber tragen muss, wenn die Vedährung ge-

genüber dem Veßicherer des Motorfahrzeughalters nicht unterbrochen wurde. Ein

weiterer Grund liegt in der fehlenden Anwendbarkeit von AIt. 136 Abs. t OR bei der

einfachen Anspruchskonkurenz (BGE 106 n 253) wegen der dualistischen Natur der

Solidarität. Die Verfasser des Vorentwurfs hielten eine allgemeine Regel, die die mit

der Solidarität verbundenen Wirkungen von Art. 136 Abs. I OR auf den Versrcherer

und lür die Tatbestände der Hinderung und des Stillstands ausdehnt, für angebracht.

Dies war für sie die,,logische Folge der Verallgemeinerung des unmittelbaren Forde-

rungsrechts gegen den Venicheref'.ea

Als zwejte Neuerung soll in Art. 134 Abs. 1 Ziff. 7 OR festgehalten werden, dass

während eines Prozesses kein Beginn oder Stillstand der Verjährung eintrjtt, da es

allgemein als stossend angesehen wird, dass heute die Verjährung während eines

Prozesses eintreten kann.e5

Die Vertässer des \aE erörterten die Möglichkeit einer erleichterten VerlZingerung der

Ve{ährung de lege ferenda, z. B. durch vereinfachte Stillstands- oder Unterbre-

chungshandlungen wie eine blosse Mitteilung, eine schriftliche Aufforderung des

Gläubigers an den Schuldner oder eine gerichtlich zugestellte Forderung. Im VE wur-

de dann aber darauf verzichtet, da die zahlreichen Unterbrcchungsmittel des gelten,

den Rechts in der Praxis grosszügig ausgelegt werden und die verlängerten Verjäh-

rungsftisten die geschädigte Person ohnehin besser schützen. Weiter halten die Ver-

fasser des \lE einen gewissen Fomalismus bei der Verjährungsunterbrechung durch

den Gläubiger lür angebmcht und stützen sich somit auf das geltende Recht bezüglich

Afi. 135 Zifl 2 OR.e6
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5 Verjährung des Rückgriffs (Art. 55c VE)

In Art. 55c \rE wurde das System der doppelten Frist übemommen. Dabei wurde auf

den Sinn und Zweck der Verjährung abgestellt und auch die Lage jeder Partei berück-

sichtigt. Die Regelung ist analog zur allgemeinen Norm in Ait. 131 OR, aber der Fäl

ligkeitszeitpunkt und die Entstehung der Regressforderung wurden pr'azisierl. sobald

das Opfer voll entschädigt worden ist. Dabei gilt das Datum der effelciven Zahlung

und nicht etwa das Datum eines Gerichtsentscheids oder Vergleichs. Zusätzlich muss

die beklagte Person bekannt sein. Wo mehrere Mithaftpflichtige in Frage kommen, ist

es möglich, dass der dies a quo fü die einzelnen Personen auf veßchiedene Daten

fält. Bei Renten kommt Aft. 131 OR zur Anwendung. Die Frist wurde analog zu Art.

55 Abs. 1 VE übemommen, beträgt also drei Jahre. Dabei folgte man dem schon heu-

te anerkannten Grundsatz. Speziell gelten hier besondere Voraussetzungen fit den

Beginn der Verj:ihrung, wobei an die Entstehung und Fälligkeit der Rückg ffsforde-

mng angeknüpft wird, wie sie z. T. schon heute in Spezialgesetzen enthalten sind, wie

in Art. 83 Abs. 3 SVG.

Auch wenn die Rückgriffsforderung unabhängig von der Hauptforderung ist, so be-

steht dennoch ein Zusarnmenhang. Dies rechtfertigt nach Meinung der Vedasser des

\E eine systematische Harmonisierung. Deshalb gilt für die subsidiäre Verjährung

dieselbe Frist wie 1ür die Hauptforderung gemäss Art. 55 \8, also 20 Jahre ab Ein-

tritt, bzw. Ende der Schädigung.

Art. 55 Abs. 2 VE auferlegt der auf Schadenersatz belangten Person die Pflicht, den

Personen, die sie fü mithaftpflichtig hält, Anzeige zu machen. Die belangte Person

muss emsthafte Gründe für jhre Annahme haben, muss jedoch nicht sicher sein. Dies

setzt voraus, dass ihr solche Personen bekannt sind. Wenn keine Anzeige erfolgt, be-

ginnt - als Sanktion für die Unterlassung - die Ve{ährungsfrist schon ab dem Tag, an

dem nach Treu und Glauben Anzeige hätte gemacht werden müssen. Diese Regelung
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soll allfälligen Mithaftpflichtigen die Wahrung ihrcr Rechte erleichtem, z. B. durch

anwaltliche Beratung oder Sicherung von Beweismitteln.e?

Der Verjährungsbegjnn gemäss Art. 55c Abs.2 VE kann u. U. vage erscheinen. Des-

halb sollten die Gerichte, nach Ansicht der Verfasser des VE, diese Norm flexibel und

zu Gunsten des Rückgriffgläubigers anwenden.e8

IV Würdigung

Der VE bringt m. E. einige Verbesserungen des Haftpflichtechts mit sich. Gerade die

längeren Ve.jährungsfristen auf drei, bzvt. zwar,zig Jahre schützt die Intercssen der

geschädigten Person erheblich besser als das geltende Recht und fördert auch eine

einheitlichere und übersichtlichere Regelung. Allerdings bleibt es m. E. auch im VE

weiterhin stossend, dass in Einzelfällen die subsidiäre Frist ohne Wissen des Opfers

ablaufen kann. Deshalb sollt€ es in solchen F?illen möglich sein, dass die subsidiäre

Frist verlängert werden kann, in denen das Opfer entschuldbare Gründe für die man-

gelnde Kenntnis hatte, soweit dies nicht schon in Ausnahmebestimmungen geregelt

ist. (Ich denke hier an eine ähnliche Regelung wie in Ait. 256 Abs. 3 und 260c Abs. 3

ZGB im Kindesrecht.)

Bei 4fi. 55 Abs. 2 VE wird m. E. klarer der Begriff des Schadenseintritts zum

Ausdruck gebracht, da bei länger dauernder Schädigung auf den Tag abgestellt

werden kann, an dem die Schädigung ein Ende gefunden hat (vgl. 2.2).

Das Fallenlassen der straftechdichen Frist vereinfacht auch m. E. die Regelung der

Ve{ährung, da die längeren Fristen einen Verzicht darauf emöglichen.ee Eine weitete

Verbesserung des geltenden Rechts ist die Ausdehnung der Bestimmungen auf den

Versicherer, weil dies die Interessen der geschädigten Person besser schützt. Der VE

verbessert die Bestimmungen des Haftpflichtrechts ausserdem erheblich, indem

v
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wilhrcnd eines Prozesses keine Verjährung mehr eintreten kann. Dadurch können

stossende Situationen vemieden werden.

Der offizielle Titel ,,Verlängerung der Frisren" von Art. 55b VE ist m. E. nicht allzu

aussagelcäftig und sollte besser ,,Verjfirungsunterbrcchung" (o. ä,) lauten, auch

wenn dieser Afiikel zusätzlich noch die Hinderung und den Srillstand nennt.

Im grossen Ganzen bringt der VE eine grössere Einheitlichkeit der Regelungen, grös-

sere Übenichtlichkeit und bessere Re{htsgleichheit mit sich, die Interessen der ge-

schädigten Person werden insgesamt besser geschützt.
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